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Fün er Beschluss 

zur Änderung der Speziellen Ordnung für den 

Masterstudiengang „Psychologie  

mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psychotherapie“ 

des Fachbereichs 06 – Psychologie und Sportwissenscha  – 

der Justus-Liebig-Universität Gießen 

Aufgrund von § 50 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931) hat der 

Fachbereichsrat des Fachbereichs 06 –Psychologie und Sportwissenschaft – am 17.04.2024 den nachstehenden 

Beschluss gefasst: 

Art. 1 

Änderungen 

Die Spezielle Ordnung für den Masterstudiengang „Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psy-

chotherapie“ vom04.11.2020, zuletzt geändert durch Beschluss vom 22.06.2022, erfährt die im Anhang darge-

stellten Änderungen. 

Art. 2 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tri  am Tage nach seiner Verkündung in Kra . Der neue Wortlaut der geänderten Ordnung wird 

in den Mi eilungen der Universität Gießen bekannt gemacht. 

Gießen, den 24.06.2024 

Prof. Dr. Katharina Lorenz  

Präsidentin der Justus-Liebig-Universität Gießen 

Anhang: Darstellung der Änderungen  
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Anhang: Darstellung der Änderungen 

§ 1 (zu § 2 Abs. 1 AllB)Ziel des Studiums (zu § 2 Abs. 1 AllB) 

(1) Der Masterstudiengang Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psychotherapie führt zu einem 

weiteren berufsqualifizierenden Abschluss und umfasst 4 Semester. Darüber hinaus qualifiziert er zur Zulassung 

zur psychotherapeuƟschen Prüfung nach § 22 ApprobaƟonsordnung für PsychotherapeuƟnnen und Psychother-

peuten vom 04.03.2020 (BGBl. I S. 448PsychThApprO), zuletzt geändert durch Art. 1 Erste ÄndVO vom 25.02.2023 

(BGBl. 2023 I Nr. 139; PsychThApprO). 

(2) Der Studiengang kann nur im Wintersemester begonnen werden. 

§ 2 Akademische Grade (zu § 3 AllB) 

(1) Der Fachbereich 06 „Psychologie und SportwissenschaŌ“ der Justus-Liebig-Universität Gießen verleiht nach 

erfolgreich abgeschlossenem Studium den Grad eines „Master of Science“ (M.Sc.) in Psychologie mit Schwerpunkt 

Klinische Psychologie und Psychotherapie. 

§ 3 (Zugang zum Masterstudium (zu § 5 Abs. 1 AllB) 

(1) Zum Masterstudium in Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psychotherapie kann nur zuge-

lassen werden, wer ein fachlich einschlägiges Studium mit einer Regelstudienzeit von mind. 6 Semestern (Gesamt-

umfang 180 CP) nachweist, das mit einem Bachelor of Science (B.Sc.) in Psychologie oder einem als gleichwerƟg 

anerkannten Abschluss bestanden wurdeoder einem gleichwerƟgen AStudienabschluss bestanden wurde und an 

einer Hochschule gem.im Sinne von § 8 9 Abs. 1 des Gesetzes über den Beruf der PsychotherapeuƟn und des 

Psychotherapeuten vom 15. November 2019 (BGBl. I S. 1604), zuletzt geändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 

19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018; Psychotherapeutengesetz) §8 abgelegt wurde. Fachlich einschlägig ist ein Studium 

an einer deutschen oder ausländischen Universität oder ihr gleich gestellten Hochschule, das folgende Kriterien 

erfüllt:Dabei müssen folgende Leistungen nachgewiesen werden: 

1. Mmind. vier Module mit je (mind. je 6 CP) mit Prüfungsleistung in den folgenden Grundlagenfächern: Allge-

meine Psychologie, Biologische Psychologie, Entwicklungspsychologie, DifferenƟelle/Persönlichkeitspsycholo-

gie, Sozialpsychologie;, 

1.2. Mmind. zwei Module (mind. je 6 CP) mit Prüfungsleistung (mind. je 6 CP) in psychologischen Anwen-

dungsfächern wie Klinischen Psychologie, Arbeits- und OrganisaƟonspsychologie und Pädagogische Psycholo-

gie; 

3. Nachweis (PrakƟkumszeugnis oder –bescheid) eines OrienƟerungsprakƟkums von mind. 150 h (5 CP) sowie 

einer berufsqualifizierenden TäƟgkeit I (BQT I) im Umfang von mind. 230 h (8 CP). 

2. Grundlagen der Psychologie für PsychotherapeuƟnnen und Psychotherapeuten in denen die folgenden Wissens-

bereiche abgedeckt sind (mind. 25 CP): 

a) allgemeine Psychologie unter BerücksichƟgung von kogniƟven Prozessen in den Bereichen Sprache, Lernen, Ge-

dächtnis, EmoƟon und MoƟvaƟon, 

b) differenƟelle Psychologie und Persönlichkeitspsychologie, 

c) Entwicklungspsychologie, 

d) Sozialpsychologie, 

e) biologische Psychologie, 

f) kogniƟv-affekƟve NeurowissenschaŌen 
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3. Grundlagen der Pädagogik für PsychotherapeuƟnnen und Psychotherapeuten in denen die folgenden Wissensbe-

reiche abgedeckt sind (mind. 4 CP): 

a) Erziehung und Bildung, 

b) Bedeutung sozialer und kultureller Faktoren für Bildungs- und Erziehungsprozesse, 

c) Pädagogische IntervenƟonen und IntervenƟonsseƫngs, 

d) Rechtliche sowie familien- und sozialpoliƟsche Regelungen mit Auswirkungen auf pädagogische und psychologi-

sche IntervenƟonen. 

4. Grundlagen der Medizin für PsychotherapeuƟnnen und Psychotherapeuten in denen die folgenden Wissensberei-

che abgedeckt sind (mind. 4 CP): 

a) Anatomie, 

b) Auĩau und FunkƟon des Nervensystems, 

c) ausgewählte Krankheitsbilder, insbesondere internisƟsche, neurologische, orthopädische und pädiatrische Krank-

heitsbilder, 

d) biologische Komponenten psychischer Störungen und Symptome, 

e) GeneƟk und VerhaltensgeneƟk, 

f) Grundlagen der somaƟschen DifferenƟaldiagnosƟk. 

5. Grundlagen der Pharmakologie für PsychotherapeuƟnnen und Psychotherapeuten in denen die folgenden Wis-

sensbereiche abgedeckt sind (mind. 4 CP): 

a) Pharmakodynamik, 

b) PharmakokineƟk, 

c) Psychopharmaka, 

d) Pharmakotherapie. 

6. Inhalte der Störungslehre in denen die folgenden Wissensbereiche abgedeckt sind (mind. 8 CP): 

a) allgemeine und spezielle Krankheitslehre psychischer und psychisch mitbedingter Erkrankungen im Kindes-, Ju-

gend- und Erwachsenenalter einschließlich des Säuglings-, Kleinkind- und höheren Lebensalters, 

b) Epidemiologie und Komorbidität, 

c) klinisch-psychologische DiagnosƟk und KlassifikaƟon, 

d) Modelle über Entstehung, Aufrechterhaltung und Verlauf psychischer und psychisch mitbedingter Erkrankungen 

im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter einschließlich des Säuglings-, Kleinkind- und höheren Lebensalters un-

ter BerücksichƟgung der unterschiedlichen Störungsmodelle der wissenschaŌlich geprüŌen und anerkannten psy-

chotherapeuƟschen Verfahren und Methoden. 

7. Inhalte der psychologischen DiagnosƟk in denen die folgenden Wissensbereiche abgedeckt sind (mind. 12 CP): 

a) allgemeine diagnosƟsche Verfahren und Methoden, 

b) diagnosƟsche Verfahren und Methoden zur Verhaltensbeobachtung einschließlich der Verfahren und Methoden 

zur PaƟentenbeobachtung, 

c) IndikaƟonen und diagnosƟsche Prozesse bei Menschen aller Alters- und PaƟentengruppen, 

d) Merkmale von KlassifikaƟonssystemen einschließlich ihrer Fehlerquellen, 

e) psychometrische Grundlagen des Messens als Voraussetzung für TesƩheorien und TestkonstrukƟonen, 
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f) psychische und psychopathologische Befunderhebung unter BerücksichƟgung differenƟaldiagnosƟscher Erkennt-

nisse, 

g) Sprache und InterakƟon im diagnosƟschen Prozess sowie Gesprächsführungsmethoden. 

8. Inhalte der allgemeinen Verfahrenslehre der Psychotherapie in denen die folgenden Wissensbereiche abgedeckt 

sind (mind. 8 CP): 

a) die wissenschaŌlich geprüŌen und anerkannten psychotherapeuƟschen Verfahren und Methoden, 

b) anerkannte Merkmale für die Bewertung der wissenschaŌlichen Evidenz der wissenschaŌlich geprüŌen und an-

erkannten psychotherapeuƟschen Verfahren und Methoden sowie von evidenzbasierten Neuentwicklungen. 

9. Inhalte prävenƟver und rehabilitaƟver Konzepte psychotherapeuƟschen Handelns in denen die folgenden Wis-

sensbereiche abgedeckt sind (mind. 2 CP): 

a) Merkmale und FunkƟon von PrävenƟon und RehabilitaƟon unter BerücksichƟgung der Belange unterschiedlicher 

Alters- und PaƟentengruppen, 

b) PrävenƟonsprogramme und RehabilitaƟonsansätze unter BerücksichƟgung der Belange unterschiedlicher Alters- 

und PaƟentengruppen. 

10. Inhalte der wissenschaŌlichen Methodenlehre in denen die folgenden Wissensbereiche abgedeckt sind (mind. 15 

CP): 

a) Geschichte der Psychologie und Psychotherapie, 

b) Methoden und wissenschaŌliche Konzepte für die Erforschung menschlichen Verhaltens und Erlebens einschließ-

lich epidemiologischer Forschung, 

c) deskripƟve und Inferenz-StaƟsƟk sowie staƟsƟsche Methoden der EvaluaƟonsforschung, 

d) Planung und Durchführung wissenschaŌlicher Studien, 

e) Datenerhebung und Datenanalyse unter Nutzung digitaler Technologien. 

11. Inhalte der Berufsethik und des Berufsrechts in denen die folgenden Wissensbereiche abgedeckt sind (mind. 15 

CP): 

a) Ethik in Forschung und Praxis, 

b) berufsrechtliche Vorgaben des psychotherapeuƟschen Handelns, 

c) sozialrechtliche Vorgaben der psychotherapeuƟschen Versorgung. 

12. BerufsprakƟsche Einsätze in folgendem Umfang: 

a) Ein forschungsorienƟertes PrakƟkum I – Grundlagen der Forschung nach § 13 PsychThApprO (mind. 6 CP), 

b) ein OrienƟerungsprakƟkum nach § 14 PsychThApprO und 

c) eine Berufsqualifizierende TäƟgkeit I – EinsƟeg in die Praxis der Psychotherapie nach § 15 PsychThApprO. 

(2) Das BachelorstudiumDer Bachelorabschluss weist muss außerdem die berufsrechtliche Anerkennung entspre-

chend des Psychotherapeutengesetzes aufweisen und entspricht der ApprobaƟonsordnung für Psychotherapeu-

Ɵnnen und Psychotherapeuten PsychThApprO entsprechen. Er s umfasstweist alle Inhalte nachim Sinne der An-

lage 1 der PsychThApprO nach. 

(3) Absolventen eines Bachelors Bachelorstudienganges in Psychologie ohne berufsrechtliche Anerkennung kön-

nen auf Antrag durch den Prüfungsausschuss zugelassen werden, durch den detaillierten Nachweiswenn sie nach-

weisen, dass sie aller abgelegten Leistungen im Sinne der Anlage 1 der PsychThApprO innerhalb dieses Studien-

gangs erfolgreich abgelegt haben., die in Abs. 1 Nr. 1–11Anlage 1 PsychThApprO gefordert werden, auf Antrag 

durch den Prüfungsausschuss zugelassen werden. 
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(4) Für die Zulassung zum Masterstudium ist eine Prädikatsnote Abschlussnote von „Gut2,6“ oder besser gemäß 

§ 31 Abs. 1 4 AllB nachzuweisen. 

(5) Die Rangfolge der Bewerberinnen und Bewerber richtet sich nach den in Anlage 4 der Satzung der Justus-

Liebig-Universität Gießen für das Hochschulauswahlverfahren in zulassungsbeschränkten Studiengängen (Aus-

wahlsatzung) vom 20. November 2019 in der jeweils gülƟgen Fassung besƟmmten Kriterien. 

(5) Die Rangfolge der Bewerberinnen und Bewerber werden durch eine Messzahl besƟmmt, die aus den folgenden 

Kriterien gebildet wird: 

d) Für die Note des für den Masterstudiengang vorausgesetzten Studienabschlusses werden folgende Punkte 

vergeben: 

Note 1,0 

oder besser:100 Punkte Note 1,1:98 Punkte Note 1,2:96 Punkte Note 1,3:94 Punkte 

Note 1,4:92 Punkte Note 1,5:90 Punkte Note 1,6:88 Punkte Note 1,7:86 Punkte 

Note 1,8:84 Punkte Note 1,9:82 Punkte Note 2,0:80 Punkte Note 2,1:78 Punkte 

Note 2,2:76 Punkte Note 2,3:74 Punkte Note 2,4:72 Punkte Note 2,5:70 Punkte 

Note 2,6:68 Punkte Note 2,7:66 Punkte Note 2,8:64 Punkte Note 2,9:62 Punkte 

Note 3,0:60 Punkte Note 3,1:58 Punkte Note 3,2:56 Punkte Note 3,3:54 Punkte 

Note 3,4:52 Punkte Note 3,5:50 Punkte Note 3,6:48 Punkte Note 3,7:46 Punkte 

Note 3,8:44 Punkte Note 3,9:42 Punkte Note 4,0:40 Punkte 

e) Für besondere Kenntnisse werden jeweils 10 Punkte wie folgt vergeben: 

1. für den Nachweis von Leistungen im Umfang von mindestens 18 CP aus dem Studienbereich QuanƟtaƟve Me-

thoden/TesƩheorie, 

2. für den Nachweis von Leistungen im Umfang von mindestens 20 CP aus dem Bereich der angewandten expe-

rimentellen Methoden und des wissenschaŌlichen Arbeitens in der Psychologie, 

3.4. für den Nachweis von mindestens drei Anwendungsfächern (Klinische Psychologie, Arbeits- und Organi-

saƟonspsychologie, Pädagogische Psychologie), mit je mindestens 9 CP, 

4. für den Nachweis von Leistungen im Umfang von mindestens 45 CP aus der psychologischen Grundlagenaus-

bildung (allgemeine Psychologie, biologische Psychologie, differenƟelle Psychologie, Entwick-lungspsychologie 

und Sozialpsychologie) und 

5. für den Nachweis eines freiwilligen Dienstes (mind. 12 Monate) oder einer fachlich einschlägigen abgeschlos-

senen Berufsausbildung. 

(65) Für die Zulassung zum Masterstudiengang ist durch die Bewerberin bzw. den Bewerber eine Erklärung vorzu-

legen, dass der Prüfungsanspruch im Masterstudiengang Psychotherapie nicht endgülƟg verloren ist. 

(7) Die Entscheidung über die Zulassung zum Masters-Studiengang sowie über Ausnahmen zu Absatz 1 erfolgen 

triŏ derüber den Prüfungsausschuss. 

§ 4 Aufbau des Studiums (zu § 7 AllB) 

Der Master-Studiengang Psychologie umfasst 10 Pflichtmodule: 

– 3 Kernmodule, 

– 4 Grundlagen- und Anwendungsmodule, 

– 2 Praxismodulen und 
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– 1 Thesismodul. 

§ 4§ 5 (zu § 7 Absatz 3 AllB) 

§ 6 In Anlage 1 ist ein Studienverlaufsplan beigefügt. 

In Anlage 1 ist ein Studienverlaufsplan beigefügt. 

§ 5§ 7 Module (zu § 8 Satz 1AllB) 

Die Module sind in Anlage 2 beschrieben. 

§ 6§ 1 Prüfungsvorleistungen (zu § 7 AllB) 

(1) Der Master-Studiengang Psychologie umfasst 10 Pflichtmodule: 

– 3 Kernmodule 

– 4 Grundlagen- und Anwendungsmodule 

– 2 Praxismodulen und 

– 1 Thesismodul. 

§ 7§ 8 (zu § 17 Abs.satz 3 AllB) 

Für alle Module wird die regelmäßige Veranstaltungsteilnahme als Prüfungsvorleistung wie folgt geregelt: 

1. In Vorlesungen besteht keine Anwesenheitspflicht;. 

2. Für alle anderen Veranstaltungstypen gilt, dass Fehlzeiten im Umfang von bis zu 3 Stunden oder für Veranstal-

tungen mit 2 SWS Fehlzeiten von bis zu 2 Sitzungen möglich sind. 

§ 8§ 9 Vorleistungen für die ThesisanmeldungTeilnahme am Thesismodul (zu § 8 Abs. 3 

AllB) 

Voraussetzung für die Zulassung zum Master-Thesismodul (PSYCH-MA-PT-TM) ist der Nachweis über das Bestehen 

ders Kernmodulse 1 und 2 sowie der Anwendungsmodule 1 und 2. 

§ 9§ 10 Praktika (zu § 10 AllB bzw. § 16 PsychThApprO) 

(1) Studierende müssen einen berufsprakƟschen Einsätze Einsatz absolvieren (BQT III).; davon eine berufsqualifi-

zierende TäƟgkeit III. Näheres für das Modul Berufsqualifizierende TäƟgkeit III (PSY-MA-PT-PM-2) regelt die Mo-

dulbeschreibung (Anlage 2) sowie die PrakƟkumsordnung (Anlage 3). 

(2) Die Universität kooperiert mit Einrichtungen, die entsprechende berufsprakƟsche Einsätze sicherstellen. Die 

Liste der KooperaƟonspartner erhalten steht denie Studierenden von der/dem Studienkoordinator/in oder dem 

Studiendekanat. digital zur Verfügung. 

(3) Die Studierenden können Vorschläge für neue KooperaƟonen machen, über die der PrakƟkumsausschuss ent-

scheidet. Ein Anspruch auf den Abschluss einer neuen KooperaƟon besteht jedoch nicht. 

§ 10§ 11 ModulpPrüfungen (zu § 17 und 18 AllB) 

(1) Der Prüfungstyp (modulabschließend oder modulbegleitendModulabschlussprüfung oder Modulteilprüfun-

gen) ist jeweils in den Modulbeschreibungen (Anlage 2) festgelegt. 
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(2) Besteht die Modulprüfung aus dem arithmeƟschen MiƩel von modulbegleitenden Prüfungen (modulbeglei-

tende Prüfung) und führt das Gesamtergebnis zum Nichtbestehen, ist eine Wiederholungsprüfung erforderlich. 

Diese muss in Umfang und Dauer den nicht bestandenen Teilen der Modulprüfung gleichwerƟg sein. Die Gesamt-

note wird in diesen Fällen aus dem Ergebnis der Wiederholungsprüfung an Stelle der nicht bestandenen Prüfungs-

teile und aus den bestandenen Teilen gebildet. Ist die Gesamtnote nicht mindestens „Ausreichend/Sufficient“, ist 

die Modulprüfung nicht bestanden. 

(3)(2) Die Verfahren zur Notenbildung (in Prozentanteilen) sind in den Modulbeschreibungen (Anlage 2) festge-

legt. Die Bewertung der Prüfungsleistungen erfolgt gemäß § 31 AllB. 

(4) (zu §§ 18 Absatz 7, 22, 23 und 24 AllB) 

(5)(3) Prüfungsformen sind: 

1. mündliche Prüfungen, 

2. ObjecƟve Structured Clinical EvaluaƟon (OSCE; ) (20 Min., Prüfungsform unter Einsatz eines SchauspielpaƟen-

ten, mit dem therapeuƟsche Kompetenzen demonstriert werden sollen), 

3. Klausuren, 

4. PräsentaƟonen (Vortrag der wesentlichen Aspekte eines spezifischen Themas in zusammenfassender, übersicht-

licher und verständlicher Form, u.a. BerücksichƟgung von Vortragsgestaltung und Visualisierung), 

5. schriŌliche Ausarbeitungen (schriŌliche Beantwortung einer konkreten Fragestellung oder Reflexion zu einer 

These, in klinisch-therapeuƟsch ausgerichteten Seminaren ggf. auch Selbstreflexion), 

6. ModeraƟonen (Vorbereitung und Durchführung einer Einheit zu einem vorgegebenen Thema unter Einbezug 

unterschiedlicher Methoden wie Gruppenarbeiten, PräsentaƟonen, Diskussionsleitung), 

7. Tests (innerhalb einer Lehreinheit durchgeführte schriŌliche Beantwortung von Fragen, die sich auf den aktuel-

len Lernstand beziehen) , und 

8. Hausarbeiten (wissenschaŌlich orienƟerter, selbstverfasster Text, themaƟsch in sich geschlossen unter Einbezug 

von vorgegebener oder selbstgesuchter Literatur). 

Die Form der Prüfungen ist in den jeweiligen Modulbeschreibungen angegeben (Anlage 2). 

§ 11 Prüfungsverwaltung, --termine und Meldefristen (zu § 7 Absatz 3 AllB) 

In Anlage 1 ist ein Studienverlaufsplan beigefügt. 

§ 12 Der Studiengang kann nur im Wintersemester begonnen werden. 

§ 13§ 12 (zu § 2 Abs. 6§§ 16 und 25 AllB) 

Die Anmeldung zum Thesis-Modul kann in der Regel frühestens nach Abschluss der Vorlesungszeit des 3. Fachse-

mesters (nach Studienverlaufsplan) erfolgen. Ausnahmen regelt der Prüfungsausschuss. 

§ 14 (zu § 25 Abs. 2, Abs. 5 Satz 2, § 16 Abs. 1) 

(1) Die Anmeldung zum Thesis-Modul kann in der Regel frühestens nach Abschluss der Vorlesungszeit des 3. Fach-

semesters (nach Studienverlaufsplan) erfolgen. Ausnahmen regelt der Prüfungsausschuss. 

(2) Modulbegleitende PrüfungenModulteilprüfungen: Die Meldungen zu den Prüfungen eines Moduls erfolgen 

automaƟsch mit der Anmeldung zu diesem Modul. Der RücktriƩDie Abmeldung von einer Modulteilprüfung ohne 

Angabe von Gründen muss spätestens am Ende der vierten Lehrveranstaltungswoche des Semesters erfolgen, in 
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dem die Prüfung staƪinden soll. Nur wenn die Modulveranstaltung aus einer Vorlesung besteht, kann der Rück-

triƩ von einer Modulprüfung ohne Angabe von Gründen spätestens vier Wochen vor Semesterende erfolgen oder-

die Abmeldung zwei Wochen vor der Modulprüfung erfolgen. 

(1)(3) Modulabschließende PrüfungenModulabschlussprüfungen: Die Anmeldung zu der Prüfung des Moduls er-

folgt entsprechend der durch das Prüfungsamt veröffentlichten Fristen. In der Regel ist eine Anmeldung zur mo-

dulabschließenden Prüfung Modulabschlussprüfung bis 1 Woche vor dem Termin möglich, eine Abmeldung ohne 

Angabe von Gründen RücktriƩ bis 3 Tage vor demr Prüfungstermin. 

(2)(4) Eine RücktriƩ Abmeldung ohne Angabe von Gründen ist von der modulabschließenden PrüfungModulab-

schlussprüfung im Thesismodul nicht möglich. 

(3)(5) Die Möglichkeit eines RücktriƩs aus triŌigem Grund gem. § 29 AllB bleibt hiervon unberührt. 

§ 15§ 13 Gruppenprüfungen (zu §18 AllB) 

(1) Die Prüfung kann auf gemeinsamen Antrag von Studierenden nach Entscheidung des Prüfungsausschusses als 

Gruppenprüfung mit bis zu fünf Prüflingen durchgeführt werden, vorausgesetzt der Anteil eines Prüflings ist ein-

deuƟg abgrenzbar und separat beurteilbar.. 

(2) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt je Prüfling und Fach mindestens 15, höchstens aber 45 30 Minu-

ten. 

§ 16§ 14 Dauer einer Klausur (zu § 23 Abs. 1 AllB) 

Die Dauer einer Klausur beträgt mindestens 45, höchstens aber 240 Minuten. 

Einsicht (zu § 33 Abs. 1 AllB) 

§ 15 Die eine modulbegleitende oder modulabschließende Prüfung betreffenden Prüfungs-

leistungen samt Korrekturen können auf Antrag an die Dozentin/den Dozenten binnen 6 

Wochen nach Eintragung der Noten in das Prüfungsverwaltungssystem eingesehen wer-

den. 

Die eine Prüfung betreffenden Prüfungsleistungen samt Korrekturen können auf Antrag an die DozenƟn/den Do-

zenten binnen 6 Wochen nach Eintragung der Noten in das Prüfungsverwaltungssystem eingesehen werden. 

§ 16 Wiederholung von Prüfungen (zu § 19 Abs. 2 AllB) 

Nicht bestandene Prüfungen müssen im ersten Prüfungsturnus nach dem Nichtbestehen wiederholt werden. Der 

RücktriƩ nach § 29 Abs. 2 AllB ist dadurch nicht berührt. 

§ 17 Thesis (zu § 21 AllB) 

Die Thesis wird vom Prüfungsausschuss ausgegeben. Die Bearbeitungsdauer Bearbeitungszeit beträgt 150 Tage. 

Das Thema muss so beschaffen sein, dass es innerhalb der gesetzten Frist bearbeitet werden kann. 

§ 18 Masterprüfung (zu § 20 AllB) 

Der Studiengang ist bestanden, wenn sämtliche im Studienverlaufsplan als verpflichtend vorgesehenen Module 

bestanden sind. 
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§ 19 Berechnung der Gesamtnote (zu § 20 AllB) 

(1) Die Gesamtnote ergibt sich aus dem DurchschniƩ aller benoteten Module. Dazu werden die Notenpunkte mit 

den jeweiligen CP des Moduls mulƟpliziert und die Summe durch die Gesamtzahl der benoteten CP dividiert. 

(2) Maximal zwei Module (insgesamt max. 12 10 CP) können nach Entscheidung des Studierenden aus der Be-

rechnung der Gesamtnote herausgenommen werden. 

(3) Das Modul Berufsqualifizierende TäƟgkeit III (22 CP) und das ForschungsprakƟkum (5 CP) werden mit bestan-

den oder nicht bestanden bewertet und nicht benotet. 

§ 20 Prüfungszeugnis (zu § 34 AllB) 

(1) Für jede/jeden Studierende bzw. jeden Studierendenn wird eine tabellarische Zusammenstellung in deutscher 

und englischer Sprache angeferƟgt, die ModulƟtel, Datum der Prüfungen, die Noten, die Creditpoints, die Ge-

samtnote (ECTS-Grades) sowie zusätzlich erworbene QualifikaƟonen enthält. 

§ 21 (zu § 33 Abs. 1 AllB) 

Die eine modulbegleitende oder modulabschließende Prüfung betreffenden Prüfungsleistungen samt Korrekturen 

können auf Antrag an die DozenƟn/den Dozenten binnen 6 Wochen nach Eintragung der Noten in das Prüfungs-

verwaltungssystem eingesehen werden. 

§ 22 (zu § 19 Abs. 2 AllB) 

(1) Nicht bestandene Prüfungen müssen im ersten Prüfungsturnus nach dem Nichtbestehen wiederholt werden. 

Der RücktriƩ nach § 29 Abs. 2 AllB ist dadurch nicht berührt. 

§ 23 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen (zu § 34 Abs. 2 AllB) 

Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist. 

§ 24§ 21 (zu § 40 AllB) Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

Diese Ordnung in der Fassung des Vierten FünŌen Änderungsbeschlusses gilt ab Wintersemester 20234/254. Bis 

dahin gelten die bisherigen BesƟmmungen fort.“ 

Anhang 

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 

Forschungsmethoden 

PSY-MA-PT-KM-1 

3 CP 

Forschungsmethoden 

PSY-MA-PT-KM-1 

6 CP 

ForschungsorienƟertes PrakƟ-
kum 

PSY-MA-PT-KM-3 

5 CP 

Master-Abschlussmodul 

PSY-MA-TM 

30 CP 

Psychologische DiagnosƟk 

PSY-MA-PT-KM-2 

6 CP 

Psychologische DiagnosƟk 

PSY-MA-PT-KM-2 

4 CP 

 

 

Biologische Aspekte von Verhal-
ten und Verhaltensauffälligkei-

ten: 

Neurobiologische Grundlagen, 
VerhaltensgeneƟk 

Biologische Aspekte von Verhal-
ten und Verhaltensauffälligkei-

ten: 

Psychoneuroimmunologie 

PSY-MA-PT-GM- 
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PSY-MA-PT-GM- 

7 CP 

3 CP 

Spezielle Störungs- und Verfah-
renslehre 

PSY-MA-PT-AM- 1 

6 CP 

    

Spezielle Störungs- und Verfah-
renslehre 

PSY-MA-PT-AM- 2 

6 CP 

  

BQT II 

PSY-MA-PT-PM- 1 

5 CP 

 

BQT II 

PSY-MA-PT-PM- 1 

10 CP 

 

 

Angewandte Psychotherapie 

PSY-MA-PT-AM- 3 

4 CP 

 

Angewandte Psychotherapie 

PSY-MA-PT-AM- 3 

3 CP 

 

BQT III 

PSY-MA-PT-PM- 2 

22 CP 

  

30 CP 30 CP 30 CP 30 CP 

 120 CP 

 

Anlage 1: Modulbeschreibungen 

Forschungsmethoden der Psychologie .............................................................................................................. 12 

Psychologische DiagnosƟk: Anwendung, Begutachtung und Qualitätsmanagement ....................................... 13 

ForschungsorienƟertes PrakƟkum ..................................................................................................................... 15 

Biologische Aspekte von Verhalten und Verhaltensauffälligkeiten: Neurobiologische Grundlagen, 

VerhaltensgeneƟk und Psychoneuroimmunologie ............................................................................................ 16 

Spezielle Störungs-und Verfahrenslehre I .......................................................................................................... 18 

Spezielle Störungs-und Verfahrenslehre II: ........................................................................................................ 20 

Angewandte Psychotherapie ............................................................................................................................. 22 

Berufsqualifizierende TäƟgkeit II (BQTII) ........................................................................................................... 24 

Berufsqualifizierende TäƟgkeit (BQTIII) ............................................................................................................. 26 
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Master-Thesismodul .......................................................................................................................................... 28 

Forschungsmethoden der Psychologie .............................................................................................................. 11 

Psychologische DiagnosƟk: Anwendung, Begutachtung und Qualitätsmanagement ....................................... 12 

ForschungsorienƟertes PrakƟkum ..................................................................................................................... 14 

Biologische Aspekte von Verhalten und Verhaltensauffälligkeiten: Neurobiologische Grundlagen, Verhaltensge-

neƟk und Psychoneuroimmunologie ................................................................................................................. 15 

Spezielle Störungs-und Verfahrenslehre I .......................................................................................................... 16 

Spezielle Störungs-und Verfahrenslehre II: Verhaltensmedizin & Klinische Neuropsychologie II ....................... 18 

Angewandte Psychotherapie, DokumentaƟon und EvaluaƟon ......................................................................... 19 

Berufsqualifizierende TäƟgkeit II (BQTII) ........................................................................................................... 21 

Berufsqualifizierende TäƟgkeit (BQTIII) ............................................................................................................. 23 

Master-Thesismodul .......................................................................................................................................... 25 

 

Übersicht über die Module im Master Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psy-
chotherapie 

 

Modulnummer Pflichtmodule Modulbezeichnung CP 

PSY-MA-PT-KM-1 Kernmodul Forschungsmethoden der Psychologie 9 

PSY-MA-PT-KM-2 Kernmodul Psychologische DiagnosƟk: Anwendung, Begutachtung und 
Qualitätsmanagement  

10 

PSY-MA-PT-KM 3 Kernmodul ForschungsorienƟertes PrakƟkum 5 

PSY-MA-PT-GM Grundlagen-
modul 

Biologische Aspekte von Verhalten und Verhaltensauffälligkei-
ten: Neurobiologische Grundlagen, VerhaltensgeneƟk und 
Psychoneuroimmunologie 

10 

PSY-MA-PT-AM-1 Anwendungs- 
modul 

Spezielle Störungs-und Verfahrenslehre I 6 

PSY-MA-PT-AM-2 Anwendungs- 
modul 

Spezielle Störungs-und Verfahrenslehre II: Verhaltensmedizin 
& Klinische Neuropsychologie 

6 

PSY-MA-PT-AM-3 Anwendungs-
modul 

Angewandte Psychotherapie 7 

PSY-MA-PT-PM 1 Praxismodul Berufsqualifizierende TäƟgkeit II (BQTII) 15 

PSY-MA-PT-PM 2 Praxismodul Berufsqualifizierende TäƟgkeit III (BQTIII) 22 

PSY-MA-PT-TM Thesismodul Masterthesismodul 30 
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PSY-MA-PT-KM-1 
Forschungsmethoden der  Psychologie 

9 CP 

Research Methods in Psychology 

Kernmodul 
FB 06 / Psychologie /  

1.– 2. Fachsem. 
erstmals angeboten im WiSe 2021/22 

Qualifika onsziele: Die Studierenden 
– wenden komplexe und mulƟvariate Erhebungs- und Auswertungsmethoden zur Evaluierung und Qualitäts-

sicherung von IntervenƟonen an, 
– erlernen die Grundlagen komplexer staƟsƟscher Auswertungsverfahren, 
– erwerben Grundkompetenzen, welche den angemessenen Einsatz der Verfahren auf inhaltliche Fragestel-

lungen gewährleisten, 
– erlernen den Einsatz von StaƟsƟksoŌware zur BewälƟgung der rechnerischen Aspekte der Verfahren, so-

dass Studierende mulƟvariate Verfahren auch prakƟsch anwenden können, 
– erlernen welche Voraussetzungen bei der EvaluaƟon von Treatments notwendig sind, um kausale Schluss-

folgerungen über dessen Wirkung ziehen zu können. 

Inhalte: 
– MulƟvariate Verfahren und Messtheorie 
– Lineares Modell 
– Cluster Analyse 
– Diskriminanzanalyse 
– Faktorenanalyse 
– Vor- und Nachteile experimenteller bzw. nicht-experimentelle Versuchsdesigns  

Angebotsrhythmus und Dauer: jährlich, 2 Semester, V1 + Sem WiSe, V2 SoSe, S WiSe oder SoSe 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Prof. für Psychologische Methodenlehre 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: M.Sc. Psychologie, M.Sc. Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psy-
chologie und Psychotherapie 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

Vorlesung 1: MulƟvariate StaƟsƟk 30 60 

Vorlesung 2: EvaluaƟon 30 60 

Seminar: MulƟvariate StaƟsƟk 30 60 

Summe 270 

Prüfungsvorleistungen: regelmäßige Teilnahme am Seminar 

Modulabschlussprüfung: Klausur (180 Minuten) 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch 

Hinweise: Modulberatung und Literatur: siehe Semesteraushang / Termin: siehe Vorlesungsverzeichnis 

 



Änderung der Speziellen Ordnung für den Masterstudiengang „Psy-

chologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psychotherapie“ 
26.06.2024 7.36.06 Nr. 4 

 

13 

PSY-MA-PT-KM-2 

Psychologische Diagnost ik:  Anwendung,  
Begutachtung und Qual i tätsmanagement 

10 CP 
Psychological Assessment: PracƟce, Case report and Quality 

Management 

Kernmodul 
FB 06 / Psychologie /  

1.– 2. Fachsem. 
Erstmals angeboten im WiSe 2021/22 

Qualifika onsziele: Die Studierenden 
– entwickeln und bewerten psychodiagnosƟsche Verfahren nach aktuellen tesƩheoreƟschen Modellen, 
– kennen zentrale Konzepte und Strategien der psychologischen DiagnosƟk sowie Methoden der Qualitätssi-

cherung und -opƟmierung in der psychologischen DiagnosƟk, 
– verstehen den diagnosƟschen Prozess und sind in der Lage, einen Untersuchungsplan zu erstellen, 
– sind in der Lage diagnosƟsche Fragestellungen präzise zu beantworten, 
– erstellen Gutachten zu klinisch-psychologischen oder psychotherapeuƟschen Fragestellungen nach dem 

allgemeinen Stand der wissenschaŌlichen Begutachtung, 
– entscheiden nach wissenschaŌlichen Kriterien, welche diagnosƟschen Verfahren unter BerücksichƟgung 

der jeweiligen Fragestellung einschließlich des Lebensalters, der Persönlichkeitsmerkmale, des sozialen Um-
feldes sowie des emoƟonalen und des intellektuellen Entwicklungsstandes von PaƟenƟnnen und PaƟenten 
situaƟonsangemessen anzuwenden sind, führen diese Verfahren im Einzelfall durch, werten die Ergebnisse 
aus und interpreƟeren die Ergebnisse, 

– setzen diagnosƟsche Verfahren zur Erkennung von Risikoprofilen, Suizidalität, Anzeichen von Kindeswohlge-
fährdung sowie von Anzeichen von Gewalterfahrungen körperlicher, psychischer, sexueller Art und ungüns-
Ɵger Behandlungsverläufe angemessen ein, 

– erheben und beurteilen systemaƟsch Verlaufs- und Veränderungsprozesse, 
– beurteilen Maßnahmen des konƟnuierlichen Qualitätsmanagements sowie Maßnahmen zur konƟnuierli-

chen Qualitätsverbesserung, 
– bearbeiten und bewerten wissenschaŌlich gutachterliche Fragestellungen, die die psychotherapeuƟsche 

Versorgung betreffen, einschließlich von Fragestellungen zu Arbeits-, Berufs- und Erwerbsunfähigkeit sowie 
zum Grad der Behinderung oder zum Grad der Schädigung, 

– erkennen die Grenzen der eigenen diagnosƟschen Kompetenz und Urteilsfähigkeit und leiten, soweit not-
wendig, Maßnahmen zur eigenen Unterstützung ein, 

– können diagnosƟsche Ergebnisse kommunizieren, 
– können die eigene professionelle Rolle in der psychologischen DiagnosƟk kriƟsch reflekƟeren. 

Inhalte: 
– der diagnosƟsche Prozess 
– ausgewählte Qualitätsstandards der psychologischen DiagnosƟk 
– Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement 
– diagnosƟsche Modelle und Methoden 
– Methoden der Zielsetzung, des Auĩaus, Verfassens und PräsenƟerens von psychologischen Gutachten mit 

Bezug auf die Psychotherapie 
– Beurteilung von Fragestellungen der Arbeits-, Berufs- und Erwerbsunfähigkeit sowie zum Grad der Behinde-

rung oder Schädigung 
– Grundlagen zur Beurteilung von Fragestellungen mit familien- oder strafrechtsrelevanten Inhalten 
– Praxis der Auswahl und Anwendung psychologisch-diagnosƟscher Verfahren 
– InterpretaƟon und KommunikaƟon der diagnosƟschen Ergebnisse 

Angebotsrhythmus und Dauer: jährlich, 2 Semester, V und OS 1 WiSe, OS 2 SoSe 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Prof. für Psychologische DiagnosƟk / AE Klinische Psychologie & 
Psychotherapie 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: M.Sc. Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psy-
chotherapie 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 
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Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

Vorlesung 30 60 

Oberseminar 1: Klinisch-psychologi-
sche Verfahren 

30 60 

Oberseminar 2: Klinisch-psychologi-
sches BegutachtungArbeiten 

30 90 

Summe: 300 

Prüfungsvorleistungen: regelmäßige Teilnahme 

Modulprüfung: 
– Prüfungsart: ModulbegleitendModulteilprüfungen 
– Prüfungsform Vorlesung: Klausur (90 Minuten) 
– Prüfungsform Oberseminar 1: PräsentaƟon (max. 1 h), Hausarbeit (10–16 Seiten, Bearbeitungszeit 8-10 

Wochen) oder Klausur (45 min); zu Beginn jedes Seminars wird eine KombinaƟon aus maximal 2 Prüfungs-
formen durch die/den Lehrenden festgelegt, die mit jeweils gleichem Anteil in die Gesamtleistung einge-
hen. 

– Prüfungsform Oberseminar 2: max. 2 Hausarbeiten (jeweils 10 – 16 Seiten, Bearbeitungszeit 8-10 Wochen), 
die mit jeweils gleichem Anteil in die Gesamtleistung eingehen. 

– Modulnote: arithmeƟsches MiƩel der Leistungen in Vorlesung, Seminar und Oberseminar 1 und 2 
– Wiederholungsprüfung: Wird das Modul insgesamt nicht bestanden, so werden als Ausgleichsprüfung die 

nicht bestandenen Teilprüfungen als Klausur, Überarbeitung der schriŌlichen Ausarbeitung oder mündliche 
Prüfung durchgeführt (Klausur: 45–90 Minuten, mündliche Prüfung: 30–45 Minuten, Bearbeitungszeit 
schriŌliche Ausarbeitung: Bearbeitungszeit 8-10 Wochen im Umfang von 10-16 Seiten) 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch 

Hinweise: Modulberatung und Literatur: siehe Semesteraushang / Termin: siehe Vorlesungsverzeichnis 
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PSY-MA-PT-KM-3 
Forschungsor ient iertes  Prakt ikum 

5 CP 

Research PracƟce 

Kernmodul 
FB 06 / Psychologie /  

3. Fachsem. 
erstmals angeboten im WiSe 2022/23 

Qualifika onsziele: Das forschungsorienƟerte PrakƟkum dient dem Erwerb verƟeŌer prakƟscher Erfahrungen 
in der Erforschung von psychischen, psychosomaƟschen und neuropsychologischen Krankheiten und von deren 
psychotherapeuƟscher Behandlung. Die Studierenden 
– können wesentliche Qualitätskriterien wissenschaŌlicher Studien im psychotherapeuƟschen Kontext bei der 

Planung, Durchführung, Auswertung und Darstellung von wissenschaŌlichen Studien benennen und bei 
einer eigenen Studiengestaltung umsetzen, 

– berücksichƟgen bei der Gestaltung von eigenen wissenschaŌlichen Studien Maßnahmen, die dem Erwerb 
von psychotherapeuƟschen Kompetenzen bei teilnehmenden StudientherapeuƟnnen und Studientherapeu-
ten dienen und zur Qualitätssicherung des Therapeutenverhaltens in Therapiestudien beitragen, 

– berücksichƟgen Forschungsergebnisse in der paƟentenindividuellen Versorgung und für die Versorgungsin-
novaƟon. 

Inhalte: 
– Forschungsprojekte der Klinischen Psychologie und Psychotherapie 
– selbständiges Beobachten menschlichen Erlebens und Verhaltens und der menschlichen Entwicklung ein-

schließlich der sozialen Einflüsse und biologischen Komponenten 

Angebotsrhythmus und Dauer: jährlich, 1 Semester, OS WiSe 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: AE Klinische Psychologie und Psychotherapie 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: M.Sc. Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psy-
chotherapie 

Teilnahmevoraussetzungen: Keine  

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

Oberseminar 45 10 

Forschungsarbeit 95  

Summe 150 

Prüfungsvorleistungen: Während des forschungsorienƟerten PrakƟkums haben die Studierenden akƟvregelmä-
ßige Teilnahme anm Seminar und Nachweis über 95 Stunden Mitarbeit in Forschungsbereichen der jeweiligen 
Abteilungexemplarischen wissenschaŌlichen Untersuchungen teilzunehmen sowie an deren Planung und 
Durchführung mitzuarbeiten. 

Modulprüfung: 
– PräsentaƟon (max. 1 h) oder Bericht schriŌliche Ausarbeitung (10 – 16 Seiten, Bearbeitungszeit 8-10 Wo-

chen) über ein Forschungsprojekt nach Wahl des/der/ des Lehrenden, wird zu Beginn der Veranstaltung 
festgelegt 

Das Modul wird nicht benotet. 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch und/oder Englisch. Entscheidung durch modulverantwortliche 
Stelle. 

Hinweise: Modulberatung und Literatur: siehe Semesteraushang / Termin: siehe Vorlesungsverzeichnis 
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PSY-MA-PT-GM 

Biologische Aspekte von Verhalten und 
Verhaltensauffäl l igkeiten:  Neurobiologische 

Grundlagen,  Verhaltensgenetik und 
Psychoneuroimmunologie 

10 CP 

Biological aspects of behavior and abnormal behavior:: Neuro-
biological mechanisms, behavioral gene cs and psychoneuro-

immunology 

Grundlagenmodul 
FB 06 / Psychologie /  

2.– 3. Fachsem. 
erstmals angeboten im SoSe 2022 

Qualifika onsziele: Die Studierenden 
– kennen die biologischen Grundlagen von Verhalten und Verhaltensauffälligkeiten mit Schwerpunkt neurobi-

ologische Mechanismen, VerhaltensgeneƟk und Psychoimmunologie, 
– verstehen die geneƟschen Grundlagen und Erbe x Umwelt-InterakƟonen von Verhalten und Erleben und 

deren Bedeutung für psychopathologisches Geschehen, 
– erwerben Wissen über die wechselseiƟgen InterakƟonen zwischen Immunsystem und Zentralnervensystem 

und deren Relevanz für Erleben und Verhalten. 

Inhalte: 
– Grundlagen der Vererbungslehre, MolekulargeneƟk, Kandidatengenansätze, GWAS und EpigeneƟk 
– GeneƟsche Konzepte wie Heritabilität und PopulaƟonsgeneƟk 
– Neurobiologische und neuroendokrinologische Grundlagen von Verhalten und Erleben und deren ImplikaƟ-

onen für psychopathologische Symptome 
– Neuroimmunologische Stress-, KondiƟonierungs- und EmoƟonsforschung 
– Autoimmunprozesse, EntzündungsreakƟonen, InfekƟonen und Tumorerkrankungen 
– GeneƟsche Grundlagen und immunologische Prozesse und deren Relevanz für Verhalten und Erleben  

Angebotsrhythmus und Dauer: jährlich, 2 Semester, V1/Übung1, S SoSe, V2/Übung 2 WiSe 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Professur DifferenƟelle und Biologische Psychologie  

Verwendbar in folgenden Studiengängen: M.Sc. Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psy-
chotherapie, M.Sc. Psychologie 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

Vorlesung 1: VerhaltensgeneƟk und 
psychische Erkrankungen 

30 30 

Übung zu Vorlesung 21 30 15 

Vorlesung 2: Psychoneuroimmunologie 
und Psychische Erkrankungen 

30 30 

Übung zu Vorlesung 2 30 15 

Seminar „Neuro- und psychobiologi-
sche Grundlagen von Erleben und Ver-
halten 

30 60 

Summe 300 
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Prüfungsvorleistungen: 
Erbringen einer Leistung in Seminar, die mind. mit „bestanden“ be-wertet sein muss (PräsentaƟonen, schriŌliche 

Ausarbeitung 
(3-5 Seiten, Bearbeitungszeit 8-10 Wochen), Hausar-beit (10-15 Seiten, Bearbeitungszeit 8-10 Wochen)en, 
PrääsenntaƟon, schriŌliche Zusammenfassungen, ModeraƟon (je 60-90 Min.)en, Bericht, mündliche Prüfung 

(15 Min.) oder Test (45 Minuten)) oder eine 
KommbinaƟon von maximal 2 Prüfungsformen pro Seminar. 
Teilnahme an den Übungen 1 und 2.regelmäßige Teilnahme an den Übungen 

Modulprüfung: 
Prüfungsart: ModulbegleitendModulabschließendModulabschlussprüfung 
Prüfungsform: VL 1 und VL 2 – Klausur (180 Minuten); Seminar: PräsentaƟon (max. 1 h), Hausarbeit (10 – 16 
Seiten) oder Klausur (45 – 60 min); zu Beginn jedes Seminars wird eine KombinaƟon aus maximal 2 Prüfungsfor-
men durch die/den Lehrenden festgelegt, die mit jeweils gleichem Anteil in die Gesamtleistung eingehen 
Modulnote: arithmeƟsches MiƩel der Leistung in der Klausur und im SeminarKlausur oder mündliche Prüfung . 
Umfang: Klausur (90–180 Minuten) oder mündliche Prüfung (45– - 60Minuten) 
Wiederholungsprüfung: Klausur (90–180 Minuten) oder mündliche Prüfung (45– - 60Minuten) 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch 
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PSY-MA-PT-AM-1 
Spezie l le  Störungs-und Verfahrenslehre I  

6 CP 

Specific mental disorders and their treatment I 

Anwendungsmodul  
FB 06 / Psychologie /  

1. Fachsem. 
erstmals angeboten im WiSe 2021/22 

Qualifika onsziele: Die Studierenden 
– erfassen psychologische und neuropsychologische Störungsbilder sowie psychische Aspekte bei körperli-

chen Erkrankungen bei allen Alters- und PaƟentengruppen unter BerücksichƟgung wissenschaŌlicher Er-
kenntnisse, 

– schätzen die Chancen, Risiken und Grenzen der unterschiedlichen wissenschaŌlich geprüŌen und anerkann-
ten psychotherapeuƟschen Verfahren und Methoden wissenschaŌlich fundiert und in Abhängigkeit von Le-
bensalter, Krankheitsbildern, sozialen und Persönlichkeitsmerkmalen, Gewalterfahrungen sowie dem emo-
Ɵonalen und intellektuellen Entwicklungsstand der betroffenen PaƟenƟnnen oder PaƟenten ein, 

– erläutern ihre Einschätzung der Chancen, Risiken und Grenzen der unterschiedlichen wissenschaŌlich ge-
prüŌen und anerkannten psychotherapeuƟschen Verfahren und Methoden den PaƟenƟnnen und PaƟenten, 
anderen beteiligten oder zu beteiligenden Personen, InsƟtuƟonen oder Behörden, 

– wählen auf der Grundlage vorangegangener DiagnosƟk, DifferenƟaldiagnosƟk und KlassifikaƟon die dem 
Befund sowie der PaƟenƟn oder dem PaƟenten angemessenen wissenschaŌlich fundierten Behandlungs-
leitlinien aus, 

– entwickeln selbständig wissenschaŌlich fundierte FallkonzepƟonen und die entsprechende Behandlungs-
planung und beachten die Besonderheiten der jeweiligen Altersgruppe, der jeweiligen Krankheitsbilder und 
des jeweiligen Krankheitskontextes sowie des emoƟonalen und intellektuellen Entwicklungsstandes der be-
troffenen PaƟenƟnnen und PaƟenten, 

– erklären auf dem aktuellen Stand der WissenschaŌ psychische und psychisch mitbedingte Erkrankungen im 
Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter einschließlich des höheren Lebensalters. 

Inhalte: 
– psychotherapeuƟsche Behandlung nach Zielgruppen (Kinder und Jugendliche, Erwachsene, ältere Men-

schen, Menschen mit Behinderung, Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen) und die Besonderheiten 
der Zielgruppen 

– psychotherapeuƟsche Behandlung nach Störungsbildern und die Besonderheiten der Störungsbilder 
– psychotherapeuƟsche Behandlung nach Seƫng (Einzeltherapie, Paar- und Familientherapie, Gruppenthera-

pie, Noƞall- und KrisenintervenƟon) und die Besonderheiten des Seƫngs 
– psychotherapeuƟsche Behandlung nach wissenschaŌlich geprüŌen und anerkannten Verfahren und Me-

thoden sowie die Besonderheiten der wissenschaŌlich geprüŌen und anerkannten Verfahren und Metho-
den 

– FallkonzepƟon und Behandlungsplanung 
– Weiterentwicklung bestehender und Entwicklung neuer psychotherapeuƟscher Verfahren und Methoden 

Angebotsrhythmus und Dauer: jährlich, 1 Semester, S, OS WiSe 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: AE Klinische Psychologie und Psychotherapie 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: M.Sc. Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psy-
chotherapie 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

Seminar: Seminar Ausgewählte Störungsbilder und ihre 
Behandlung 

30 60 

Oberseminar: Standardverfahren in therapeuƟschen 
Seƫngs 

30 60 

Summe 180 
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Prüfungsvorleistungen: regelmäßige Teilnahme 

Modulprüfung: 

Prüfungsart: ModulbegleitendModulteilprüfungen 

Prüfungsform: PräsentaƟon (max. 1 h), Hausarbeit (10 – 16 Seiten, Bearbeitungszeit 8-10 Wochen) oder Klausur 
(45 – 60 min); zu Beginn jedes Seminars wird eine KombinaƟon aus maximal 2 Prüfungsformen durch die/den 
Lehrenden festgelegt, die mit jeweils gleichem Anteil in die Gesamtleistung eingehen 

Modulnote: arithmeƟsches MiƩel der Leistungen in den beiden Seminaren 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch 

Hinweise: Modulberatung und Literatur: siehe Semesteraushang / Termin: siehe Vorlesungsverzeichnis 
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PSY-MA-PT-AM-2 

Spezie l le  Störungs-und Verfahrenslehre I I :  
Verhaltensmediz in  & Kl inische Neuropsychologie I I  

6 CP 

Specific mental disorders and their treatment II: Behavioral 
Medicine & Clinical Neuropsychology II 

Anwendungsmodul 
FB 06 / Psychologie /  

1. Fachsem. 
erstmals angeboten im WiSe 2021/22 

Qualifika onsziele: Die Studierenden 
– kennen neuropsychologische Störungsbilder sowie psychische Aspekte bei körperlichen Erkrankungen bei 

allen Alters- und PaƟentengruppen und können diese unter BerücksichƟgung wissenschaŌlicher Erkennt-
nisse einordnen, 

– können neuropsychologische Erkrankungen und psychische Aspekte bei körperlichen Erkrankungen im Kin-
des-, Jugend- und Erwachsenenalter einschließlich des höheren Lebensalters auf dem aktuellen Stand der 
WissenschaŌ erklären, 

– können die Chancen, Risiken und Grenzen der unterschiedlichen wissenschaŌlich geprüŌen und anerkann-
ten psychotherapeuƟschen Verfahren und Methoden zur Behandlung neuropsychologischer Störungsbilder 
und psychischer Aspekte bei körperlichen Erkrankungen einschätzen und den PaƟenƟnnen und PaƟenten, 
anderen beteiligten oder zu beteiligenden Personen, InsƟtuƟonen oder Behörden erläutern.  

Inhalte: 
– Methoden, Untersuchungslogik, Syndromlehre der klinischen Neuropsychologie 
– Störungen spezifischer perzeptueller, kogniƟver, motorischer und emoƟonaler FunkƟonen bei neurologi-

schen Krankheitsbildern 
– Grundlagen neuropsychologischer DiagnosƟk sowie neuropsychologische Untersuchungsverfahren 
– IntervenƟon und RehabilitaƟon bei neuropsychologischen Störungen inkl. soziale und & berufliche Integra-

Ɵon 
– Neuropsychologische Behandlungsmethoden bei spezifischen Störungsbildern 
– Biopsychosoziale Modelle körperlicher Erkrankungen (z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes, 

Schmerz, Hauterkrankungen, Adipositas) im Kindes-, Jugend- und (höheren) Erwachsenenalter 
– Grundlagen der DiagnosƟk von psychischen Faktoren bei körperlichen Erkrankungen 
– IntervenƟon und RehabilitaƟon bei körperlichen Erkrankungen unter BerücksichƟgung eines interdisziplinä-

ren Herangehens 
– Empirische Evidenz der Wirksamkeit psychosozialer und interdisziplinärer IntervenƟonen bei körperlichen 

Erkrankungen und ImplikaƟonen für die klinische Praxis 

Angebotsrhythmus und Dauer: jährlich, 1 Semester, V1 und V2 WiSe 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: AE Klinische Psychologie und Psychotherapie, AG Neuropsycholo-
gie der Lebensspanne 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: M.Sc. Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psy-
chotherapie 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

Vorlesung VL 1: Verhaltensmedizin 30 60 

Vorlesung VL 2: Klinische Neuropsycho-
logieNeuropsychologie 

30 60 

Summe 180 

Prüfungsvorleistungen: keine 

Modulabschlussprüfung: Klausur (180 – 210 Minuten) 
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Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch 

Hinweise: Modulberatung und Literatur: siehe Semesteraushang / Termin: siehe Vorlesungsverzeichnis 

 



Änderung der Speziellen Ordnung für den Masterstudiengang „Psy-

chologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psychotherapie“ 
26.06.2024 7.36.06 Nr. 4 

 

22 

PSY-MA-PT-AM-3 

Angewandte Psychotherapie,   
Dokumentat ion und Evaluation 7 CP 

Applied Psychotherapy, Documenta on and Evalua on 

Anwendungsmodul 
FB 06 / Psychologie /  

1.– 2. Fachsem. 
erstmals angeboten im WiSe 2021/22 

Qualifika onsziele: Die Studierenden 
– nutzen und beurteilen einschlägige Forschungsstudien und deren Ergebnisse für die Psychotherapie, 
– planen selbständig Studien zur Neu- oder Weiterentwicklung der Psychotherapieforschung oder der For-

schung in angrenzenden Bereichen, führen solche Studien durch, werten sie aus und fassen sie zusammen, 
– bewerten wissenschaŌliche Befunde sowie Neu- oder Weiterentwicklungen in der Psychotherapie inhaltlich 

und methodisch in Bezug auf deren Forschungsansatz und deren AussagekraŌ, so dass sie daraus fundierte 
Handlungsentscheidungen für die psychotherapeuƟsche DiagnosƟk, für psychotherapeuƟsche IntervenƟo-
nen und für die Beratung ableiten können, 

– nehmen die Behandlungsplanung gemäß den unterschiedlichen Seƫngs (Einzeltherapie, Gruppentherapie, 
Paar- und Familientherapie) und unter BerücksichƟgung der Besonderheit von staƟonärer oder ambulanter 
Versorgung vor, 

– beraten PaƟenƟnnen und PaƟenten sowie andere beteiligte oder zu beteiligende Personen anhand der spe-
zifischen Merkmale und Behandlungsansätze der klinischen Versorgung insbesondere in den Bereichen Psy-
chiatrie, PsychosomaƟk, Neuropsychologie, PrävenƟon, RehabilitaƟon oder Forensik und der ambulanten 
Versorgung angemessen über die spezifischen IndikaƟonen der unterschiedlichen Versorgungseinrichtun-
gen, 

– überführen PaƟenƟnnen und PaƟenten bei Bedarf angemessen in die weitere Versorgung an der entspre-
chenden Einrichtung, 

– schätzen die Notwendigkeit einer alternaƟven oder addiƟven Versorgung durch psychologische, psychoso-
ziale, pädagogische, sozialpädagogische, rehabilitaƟve oder medizinische IntervenƟonen ein und leiten 
diese IntervenƟonen, sofern erforderlich, in die Wege, 

– beachten die für eine TäƟgkeit im Gesundheitswesen notwendigen berufs- und sozialrechtlichen Grundla-
gen einschließlich insƟtuƟoneller und struktureller Rahmenbedingungen bei der Ausübung von Psychothe-
rapie, 

– dokumenƟeren ihr psychotherapeuƟsches Handeln und überprüfen ihr Handeln zur Verbesserung der Be-
handlungsqualität konƟnuierlich, 

– beurteilen die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität psychotherapeuƟscher und psychosozialer Maßnah-
men sowie von Seƫngs, 

– evaluieren psychotherapeuƟsches Handeln sowohl bei Einzelfällen wie auch im Behandlungsseƫng unter 
Anwendung wissenschaŌsmethodischer Kenntnisse und unter BerücksichƟgung qualitätsrelevanter As-
pekte, 

– beurteilen Maßnahmen des konƟnuierlichen Qualitätsmanagements sowie Maßnahmen zur konƟnuierli-
chen Qualitätsverbesserung, 

– ergreifen selbständig angemessene Maßnahmen, um die PaƟentensicherheit zu gewährleisten, 
– leiten interdisziplinäre Teams. 
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Inhalte: 
– Evaluierung wissenschaŌlicher Befunde und deren IntegraƟon in die eigene psychotherapeuƟsche TäƟgkeit 
– Kennzeichnungen des Versorgungssystems unter besonderer BerücksichƟgung von psychischen Störungen 

mit Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist 
– ambulante Psychotherapie bei Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, älteren Menschen und Menschen mit 

Behinderung 
– klinische Versorgung insbesondere in den Bereichen Psychiatrie, PsychosomaƟk, Neuropsychologie oder 

Forensik 
– psychosoziale Versorgung insbesondere in den Bereichen PrävenƟon, RehabilitaƟon oder Beratung 
– Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement 
– Methoden der Prüfung, zur Sicherung und zur weiteren Verbesserung der psychotherapeuƟschen Versor-

gung unter BerücksichƟgung der Anforderungen und Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems 
– Zuständigkeiten und Kompetenzen der Berufsgruppen im Gesundheitswesen sowie Besonderheiten bei Füh-

rungsfunkƟonen 

Angebotsrhythmus und Dauer: jährlich, 2 Semester, VL: WiSe, S: WiSe oder SoSe 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: AE Klinische Psychologie und Psychotherapie 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: M.Sc. Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psy-
chotherapie 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

Vorlesung: PsychotherapeuƟsche Verfahren, Doku-
mentaƟon & EvaluaƟon 

30 90 

Seminar: Angewandte Psychotherapie 30 60 

Summe 210 

Prüfungsvorleistungen: regelmäßige Teilnahme 

Modulabschlussprüfung: 

Prüfungsart: ModulbegleitendModulteilprüfungen 

Prüfungsform: 

Vorlesung: Klausur (90–180 Minuten) 

Seminar: PräsentaƟon (max. 1 h), Hausarbeit (10 – 16 Seiten, Bearbeitungszeit 8-10 Wochen) oder mündliche 
Prüfung (30–45 min); zu Beginn jedes Seminars wird eine KombinaƟon aus maximal 2 Prüfungsformen durch 
die/den Lehrende/n festgelegt, die mit jeweils gleichem Anteil in die Gesamtleistung eingehen 

Note: ArithmeƟsches MiƩel der Leistungen in der Vorlesung und dem Seminar 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch 

Hinweise: Modulberatung und Literatur: siehe Semesteraushang / Termin: siehe Vorlesungsverzeichnis 
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PSY-MA-PT-PM-1 
Berufsqual i f i z ierende Tät igkeit  I I  (BQTI I )  

15 CP 
Prac cum Psychotherapy (BQT II) 

Praxismodul 
FB 06 / Psychologie /  

1.– 2. Fachsem. 
erstmals angeboten im WiSe 2021/224/252 

Qualifika onsziele: Die berufsqualifizierende TäƟgkeit II dient der verƟeŌen Praxis der Psychotherapie. Die Stu-
dierenden 
– führen psychotherapeuƟsche Erstgespräche, Problem- und Zielanalysen sowie die Therapieplanung durch, 
– setzen psychotherapeuƟsche Basistechniken als Grundlage der unterschiedlichen wissenschaŌlich geprüf-

ten und anerkannten psychotherapeuƟschen Verfahren und Methoden bei Kindern und Jugendlichen sowie 
bei Erwachsenen unter BerücksichƟgung von Besonderheiten der jeweiligen Alters- und PaƟentengruppe 
ein, 

– führen allgemeine Beratungsgespräche unter BerücksichƟgung wissenschaŌlich relevanter Erkenntnisse 
und miƩels eines der SituaƟon angemessenen Gesprächsverhaltens durch und berücksichƟgen Aspekte der 
parƟzipaƟven Entscheidungsfindung, 

– klären PaƟenƟnnen und PaƟenten sowie andere beteiligte oder zu beteiligende Personen individuell ange-
messen über die wissenschaŌlichen Erkenntnisse, Störungsmodelle und wissenschaŌlich fundierten Be-
handlungsleitlinien zu den verschiedenen Krankheitsbildern der unterschiedlichen Alters- und PaƟenten-
gruppen auf, 

– führen psychoedukaƟve Maßnahmen durch, 
– erklären PaƟenƟnnen und PaƟenten das BehandlungsraƟonal unterschiedlicher wissenschaŌlich geprüŌer 

und anerkannter psychotherapeuƟscher Verfahren und Methoden individuell angemessen, 
– beachten Aspekte der therapeuƟschen Beziehung, um auŌretende Probleme in der Behandlungs- und Ver-

änderungsmoƟvaƟon von PaƟenƟnnen und PaƟenten sowie von TherapeuƟnnen und Therapeuten zu er-
kennen, angemessen zu themaƟsieren und in geeigneter Weise zu lösen, 

– erkennen Noƞall- und KrisensituaƟonen einschließlich der Suizidalität oder Anzeichen von Kindeswohlge-
fährdung, Anzeichen von Gewalterfahrungen körperlicher, psychischer, sexueller Art sowie Fehlentwicklun-
gen im Behandlungsverlauf selbständig und ergreifen geeignete Maßnahmen, um Schaden für PaƟenƟn-
nen und PaƟenten abzuwenden, 

– reflekƟeren das eigene psychotherapeuƟsche Handeln, die Stärken und Schwächen der eigenen Persönlich-
keit und ihrer Auswirkungen auf das eigene psychotherapeuƟsche Handeln, 

– nehmen Verbesserungsvorschläge an, 
– nehmen eigene EmoƟonen, KogniƟonen, MoƟve und Verhaltensweisen im therapeuƟschen Prozess wahr 

und regulieren sie, um sie bei der OpƟmierung von therapeuƟschen Prozessen zu berücksichƟgen oder die 
Kompetenzen zur SelbstregulaƟon konƟnuierlich zu verbessern, 

– erkennen Grenzen des eigenen psychotherapeuƟschen Handelns und leiten geeignete Maßnahmen daraus 
ab. 

Inhalte: 
– Ausübung von Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen 
– Ausübung von Psychotherapie bei Erwachsenen und älteren Menschen und 
– beinhaltet einen oder mehrere der folgenden Wissensbereiche: 

Verfahren der GrundorienƟerungen der Psychotherapie 

wissenschaŌlich geprüŌe und anerkannte Methoden der Psychotherapie 

wissenschaŌlich fundierte Neuentwicklungen der Psychotherapie 

Ausübung von Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen oder 

Ausübung von Psychotherapie bei Erwachsenen und älteren Menschen 
– Der Wissensbereich Ausübung von Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen und der Wissensbereich 

Ausübung von Psychotherapie bei Erwachsenen und älteren Menschen beinhaltet jeweils die verschiedenen 
wissenschaŌlich geprüŌen und anerkannten psychotherapeuƟschen Verfahren und Methoden 

Angebotsrhythmus und Dauer: jährlich, 2 Semester, OS1 WiSe, OS2 + OS3 SoSeWiSe und SoSe 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: AE Klinische Psychologie und Psychotherapie 
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Verwendbar in folgenden Studiengängen: M.Sc. Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psy-
chotherapie 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

Praxis Psychotherapie 1 OS 1 30 45 

Praxis Psychotherapie 1 OS 2 30 45 

Praxis Psychotherapie 2 OS 3 1 30 45 

Praxis Psychotherapie OS 42 30 45 

Praxis Psychotherapie 3 OSOS 5: IntervenƟons-
seminar 

630 9045 

Summe 450 

Prüfungsvorleistungen: regelmäßige Teilnahme an allen Veranstaltungen. 

Modulprüfung: 
PräsentaƟon (max. 1 h), schriŌliche Ausarbeitung (10–16 Seiten, Bearbeitungszeit 8-10 Wochen) oder mündliche 
Prüfung (30–45 min) oder OSCE ; zu Beginn jedes Seminars wird eine KombinaƟon aus maximal 2 Prüfungsfor-
men durch die/den Lehrenden festgelegt, die mit jeweils gleichem Anteil in die Gesamtleistung eingehen 
Modulnote: arithmeƟsches MiƩel der Leistungen in den 53 OS 1-4, die je zu 25% gewichtet werden. Das OS 5 
geht zu 0% in die Bewertung ein, muss aber mind. bBestanden sein. 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch 

Hinweise: Modulberatung und Literatur: siehe Semesteraushang / Termin: siehe Vorlesungsverzeichnis 
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PSY-MA-PT-PM-2 
Berufsqual i f i z ierende Tät igkeit  (BQTII I )  

22 CP 
Prac cal Training Psychotherapy (BQTIII) 

Praxismodul 
FB 06 / Psychologie / AE Klinische Psychologie & Psychotherapie 

3. Fachsem. 
erstmals angeboten im WiSe 2022/23 

Qualifika onsziele: Die Studierenden 
– verƟefen die prakƟschen Kompetenzen in der psychotherapeuƟschen Versorgung, 
– sind zu befähigen, die Inhalte, die sie in der hochschulischen Lehre während der berufsqualifizierenden Tä-

Ɵgkeit II – verƟeŌe Praxis der Psychotherapie erworben haben, in realen Behandlungsseƫngs und im direk-
ten Kontakt mit PaƟenƟnnen und PaƟenten umzusetzen. Hierzu sind sie unter Anwendung der wissen-
schaŌlich geprüŌen und anerkannten psychotherapeuƟschen Verfahren und Methoden an der DiagnosƟk 
und der Behandlung von PaƟenƟnnen und PaƟenten zu beteiligen, 

– reflekƟeren das eigene psychotherapeuƟsche Handeln, die Stärken und Schwächen der eigenen Persönlich-
keit und ihrer Auswirkungen auf das eigene psychotherapeuƟsche Handeln, 

– nehmen Verbesserungsvorschläge an, 
– nehmen eigene EmoƟonen, KogniƟonen, MoƟve und Verhaltensweisen im therapeuƟschen Prozess wahr 

und regulieren sie, um sie bei der OpƟmierung von therapeuƟschen Prozessen zu berücksichƟgen oder die 
Kompetenzen zur SelbstregulaƟon konƟnuierlich zu verbessern, 

– erkennen Grenzen des eigenen psychotherapeuƟschen Handelns und leiten geeignete Maßnahmen daraus 
ab. 

Inhalte: 
– (1) auĩauend auf wissenschaŌlich fundierten Kenntnissen zu psychischen FunkƟonen, Störungen und diag-

nosƟschen Grundlagen miƩels wissenschaŌlich geprüŌer Methoden Anamnesen und psychodiagnosƟsche 
Untersuchungen bei mindestens zehn PaƟenƟnnen und PaƟenten verschiedener Alters- und PaƟentengrup-
pen aus mindestens vier verschiedenen Störungsbereichen mit jeweils unterschiedlichen Schwere- und Be-
einträchƟgungsgraden durchführen, die mindestens die folgenden Leistungen umfassen: 

(a) vier Erstgespräche, 

(b) vier Anamnesen, die von den studierenden Personen schriŌlich zu protokollieren 

und per Video aufzuzeichnen sind, 

(c) vier wissenschaŌlich fundierte psychodiagnosƟsche Untersuchungen, 

(d) vier IndikaƟonsstellungen oder Risiko- und Prognoseeinschätzungen einschließlich  
  Suizidalitätsabklärung, 

(e) vier PaƟentenauŅlärungen über diagnosƟsche und klassifikatorische Befunde. 
– (2) an mindestens einer psychotherapeuƟschen ambulanten PaƟentenbehandlung im Umfang von mindes-

tens zwölf aufeinanderfolgenden Behandlungsstunden teilnehmen, die unter Verknüpfung von klinisch-
prakƟschen Aspekten mit ihren jeweiligen wissenschaŌlichen Grundlagen durchgeführt wird und zu der 
begleitend diagnosƟsche und therapeuƟsche Handlungen eingeübt werden, 

– (3) an mindestens zwei weiteren einzelpsychotherapeuƟschen PaƟentenbehandlungen, bei denen eine PaƟ-
enƟn oder ein PaƟent entweder ein Kind oder eine Jugendliche oder ein Jugendlicher sein soll, mit unter-
schiedlicher IndikaƟonsstellung im Umfang von insgesamt mindestens zwölf Behandlungsstunden teilneh-
men und dabei die DiagnosƟk, die Anamnese und die Therapieplanung übernehmen sowie die Zwischen- 
und Abschlussevaluierung durchführen, 

– (4) mindestens drei verschiedene psychotherapeuƟsche Basismaßnahmen wie Entspannungsverfahren, 
PsychoedukaƟon oder InformaƟonsgespräche mit Angehörigen selbständig, aber unter Anleitung durchfüh-
ren, 

– (5) Gespräche mit bedeutsamen Bezugspersonen bei mindestens vier PaƟentenbehandlungen führen und 
dokumenƟeren, 

– (6) mindestens zwölf gruppenpsychotherapeuƟsche Sitzungen begleiten, 
– (7) selbständig und eigenverantwortlich mindestens ein ausführliches psychologisch-psychotherapeuƟsches 

Gutachten erstellen, das ausschließlich Ausbildungszwecken dienen darf, und 
– (8) an einrichtungsinternen Fortbildungen teilnehmen. 
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Angebotsrhythmus und Dauer: jährlich, WiSe und SoSe 1 Semester, Praxis Psychotherapie über 1 Semester; 
Berufsqualifizierende TäƟgkeit WS, OS Selbstreflexion & Selbsterfahrung WS; 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: AE Klinische Psychologie und Psychotherapie 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: M.Sc. Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psy-
chotherapie 

Teilnahmevoraussetzungen: keineAbsolvierung von Modul BQT II 

Veranstaltung: Präsenzstunden 
Eigene Fallarbeit 

Vor/Nach-bereitung 

Berufsqualifizierende TäƟgkeit (teil)staƟonäres 
PrakƟkum 

450 20 

Praxis Psychotherapie (Lehre am Kranken-
beƩ)Ambulantes PrakƟkum I Lehrtherapie 

6025 
90 

120 

Ambulantes PrakƟkum II HospitaƟonKK 2355 320 

Oberseminar 1: Begleitseminar ambulante Psy-
chotherapieLehrtherapie 

30 30 

Oberseminar 2: SelbstreflekƟon Selbstreflexion 
& Selbsterfahrung 

30 130 

Summe 660 

– Prüfungsvorleistungen: Regelmäßige Teilnahme am OS SelbstreflekƟon& Selbsterfahrungan beiden Ober-
seminaren. Nachweis und Vorlage der erbrachten Leistungen (Modulinhalte (1) – (8)) mit BestäƟgung 
durch BetreuerIn/SupervisorIn 

Modulprüfung: 
– Nachweis und Vorlage der erbrachten Leistungen (Modulinhalte (1) – (8)) mit BestäƟgung durch Betreue-

rIn/SupervisorIn 
– Praxis PsychotherapieOS 1 und 2: PräsentaƟon (max. 1 h), schriŌliche Ausarbeitung (10 – 16 Seiten, Bear-

beitungszeit 8-10 Wochen), oder mündliche Prüfung (30–45 min); zu Beginn der Lehrveranstaltung wird eine 
KombinaƟon aus maximal 2 Prüfungsformen sowie deren Gewichtung durch die/den Lehrende/n festgelegt, 
die mind. als bestanden gewertet werden. 

Das Modul wird nicht benotet.  

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch 

Hinweise: Modulberatung und Literatur: siehe Semesteraushang / Termin: siehe Vorlesungsverzeichnis 
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PSY-MA-PT-TM 
Master-Thesismodul  

30 CP 
Thesis Modul 

Thesismodul 
FB 06 / Psychologie / Alle Abteilungen 

3. und 4. Fachsem. 
erstmals angeboten im SoSe23 

Qualifikationsziele: Die Studierenden 
– erwerben fundierte Kenntnisse bzgl. des wissenschaŌlichen Arbeitens und prakƟsche Umsetzung, 
– entwickeln die Fähigkeit zur wissenschaŌlichen ArgumentaƟon, 
– entwickeln die Fähigkeit zur ReflekƟon über die Studieninhalte, 
– erwerben Fähigkeiten zur Durchführung, Auswertung und Abfassung einer wissenschaŌlichen Arbeit.  

Inhalte: 
– Eigenständiges Bearbeiten einer forschungs- oder anwendungsorienƟerten psychologischen Problemstel-

lung 
– Durchführung und Auswertung einer empirischen oder theoreƟschen Arbeit in der vorgegebenen Zeit von 

150 Tagen 
– Abfassen einer schriŌlichen Arbeit über das behandelte Thema  

Angebotsrhythmus und Dauer: jährlich, 1 Semester, WiSe oder SoSe 

Modulverantwortliche Professur oder Stelle: Prüfungsausschuss 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: M.Sc. Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psy-
chotherapie 

Teilnahmevoraussetzungen: Bestehen der Module oder endgülƟge Anmeldung der Module PSY-MA-PT- KM1,-
KM2,-AM1, -AM2 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

Masterthesis 100 800 

Summe 900 

Prüfungsvorleistungen: keine 

Modulprüfung: 

Prüfungsart: ModulabschließendModulabschlussprüfung 

Prüfungsform: Masterthesis (50 – 80 Seiten) 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch  

Hinweise: Modulberatung und Literatur: siehe Semesteraushang / Termin: siehe Vorlesungsverzeichnis 

 

Anlage 2:  

Ordnung für die berufspraktischen Einsätze im Masterstudiengang Psychologie  

mit Schwerpunkt Klinische Psychologie & Psychotherapie,  

des Fachbereichs Psychologie und Sportwissenschaft  

an der Justus-Liebig-Universität Gießen 

 


